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Was wissen wir über Steuerhinterziehung?
Steuerhinterziehung ist ein Delikt, das eine so große Verbreitung hat, dass es sich anbietet kriminologische Theorien daraufhin zu befragen, 
wie sie das ‚Steuermoraldilemma‘ erklären können. 62% der Bevölkerung halten Steuerhinterziehung für unmoralisch, aber genauso viele 
empfinden die Steuergesetze als derart ungerecht, dass sie die Hinterziehung legitimieren. Schaut man auf die rechtlichen Definitionen, erge-
ben sich weitere Besonderheiten. Sie gehen nicht ausdrücklich auf die Vorsätzlichkeit des inkriminierten Verhaltens ein – der Tatbestand ist 
auch erfüllt, wenn Informationen ohne Absicht fehlen oder sich lediglich als falsch erweisen. In der Praxis lässt sich allerdings in vielen Fällen 
nicht eindeutig entscheiden, ob bei Noncompliance, also bei einer fehlerhaften Steuererklärung, ein vorsätzlicher Betrugsversuch vorliegt 
oder ein Versehen. Dies wird verschärft durch die partielle Ambiguität steuerrechtlicher Bestimmungen. Steuerlich relevante Sachverhalte 
lassen sich nicht immer eindeutig bestimmen und umfassen häufig Grenzfälle, die von der Finanzbehörde, den Steuerberatern und den Steuer-
pflichtigen jeweils unterschiedlich bewertet werden. Werden reale Steuererklärungen nachträglich von mehreren Finanzbeamten unabhängig 
voneinander geprüft, weichen die Ergebnisse der Fachleute in hohem Maße voneinander ab. Im folgenden wird der 1. Teil abgedruckt. Teil 2 
folgt in Heft 3 der NK 2008.

Teil 1: Theoretische Erklärungsansätze für eine weitverbreitete Ausnahme  
von der Regel	 Wolfgang Franzen

1	 Einleitung

Steuerhinterziehung ist strafbar. Je nach 
Schwere des Vergehens kann sie als Ord-
nungswidrigkeit oder Straftat geahndet 
werden, im zweiten Fall immerhin mit bis zu 
zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Andererseits ist Steuerhinterziehung offen-
bar gesellschaftlich weit verbreitet; oft ist 
von ‚Volkssport‘ die Rede und es wird ver-
mutet, dass die Dunkelziffer die Zahl der 
aufgedeckten Fälle weit übersteigt. Man-
chen gilt Steuerhinterziehung als Kavaliers-
delikt, als Verhalten, bei dem man sich zwar 
des Gesetzesverstoßes bewusst ist, ihn aber 
aus moralischer Sicht nicht für gravierend 
hält. 

In empirischen Studien spiegelt sich das in 
einem ‚Steuermoraldilemma‘ wider: 62% 
der Bevölkerung halten Steuerhinterziehung 
für unmoralisch, aber genauso viele empfin-
den die Steuergesetze als derart ungerecht, 
dass sie die Hinterziehung legitimieren (vgl. 
Fores 1999: 34f.). 

So kann es kaum verwundern, dass viele 
Steuerpflichtige, die dem Staat Steuern 
vorenthalten, dies nicht als ernsthaftes kri-
minelles Verhalten bewerten. Sie sehen sich 
selbst als gesetzestreue Bürger – obwohl ih-
nen durchaus bewusst ist, dass Steuerhinter-
ziehung ein Verstoß gegen Gesetze ist. Wie 
lässt sich dieser Widerspruch auflösen? 

Während sich der zweite Teil des Aufsatzes, 
der in der folgenden Ausgabe der Neuen Kri-
minalpolitik erscheint, mit empirischen Er-
gebnissen zur Steuerhinterziehung auseinan-
dersetzt, werden hier zunächst verschiedene 
theoretische Ansätze auf mögliche Erklä-

rungsbeiträge hin untersucht. Im Zentrum 
dieses Überblicks steht, wie in den meisten 
Forschungsarbeiten zum Thema, die Unter-
suchung von Einkommensteuerdelikten.

2	 Was ist Steuerhinterziehung?

Die Ausgaben des Staates zur Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben werden vor al
lem durch Steuern und Abgaben gedeckt, 
die in Deutschland ingesamt rund vier Fünf-
tel der Einnahmen ausmachen (vgl. BMF 
2007: 63); das freiwillige, fristgerechte und 
vollständige Entrichten von Steuern (Com-
pliance) ist also von großem Nutzen. 

Den Steuerpflichtigen entsteht aus der Ent-
richtung der Steuer kein Anspruch auf eine 
staatliche Leistung, infolgedessen erscheint 
die Steuer häufig als Opfer; dies wird ver-
stärkt durch den Zwangscharakter und die 
Anonymität des Staates: Die Staatstätig-
keit ist abstrakt, unanschaulich und kann 
vom Einzelnen nicht überblickt werden; 
die Anonymität fördert die Einschätzung, 
durch Steuerhinterziehung werde eigentlich 
niemand geschädigt. Die Bemessung der 
Steuern folgt einem komplizierten, kaum 
durchschaubaren und ständigen Verände-
rungen unterworfenen System, das vielen 
willkürlich erscheint (vgl. Schmölders 1960: 
101; Strümpel 1966: 90). 

Das Zahlen von Steuern wird seit jeher von 
vielen als ungerecht empfunden; aus psy
chologischer Sicht stellt es einen Strafreiz 
dar, „dem von vornherein die Tendenz des 
Widerstandes oder der Vermeidung inne-
wohnt“ (Wiswede 2000: 159). Zudem ist 
der Steuerzahler, der sogenannte Zensit, mit 
einem typischen sozialen Dilemma konfron-

tiert: Aus Sicht der rein ökonomischen Nut-
zenoptimierung stünde sich jeder Steuerzah-
ler persönlich besser, wenn es ihm gelänge, 
ausschließlich die anderen Steuerzahler zur 
Finanzierung der öffentlich bereitgestellten 
Güter beitragen zu lassen, ohne sich selbst 
daran zu beteiligen (free rider-Verhalten). 
Würde aber jeder Steuerzahler egoistisch 
handeln, käme dies einem sozialen Desaster 
gleich. 

Einkommensteuer wird auf unterschiedliche 
Weise hinterzogen, beispielsweise durch 
Verheimlichung von (zusätzlichen) Einkünf-
ten bzw. Tätigkeiten, falsche Angaben bei 
steuerlich abzugsfähigen Beträgen oder ver-
deckte Kapitalflucht ins Ausland. Steuerhin-
terziehung stellt einen Straftatbestand dar. 
Aus juristischer Perspektive liegt Steuerhin-
terziehung gemäß § 370 Absatz 1 der Abga-
benordnung 1977 vor allem dann vor, wenn 
Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile erlangt werden durch unrich-
tige, unvollständige oder fehlende Angaben. 
Je nach Schwere des Vergehens handelt es 
sich um eine Ordnungswidrigkeit, bei der 
ordnungswidrige Steuergefährdung mit 
Geldbußen von bis zu 5.000 € und leicht-
fertige bzw. fahrlässige Steuerhinterziehung 
mit Bußgeldern in einer Höhe von 50.000 € 
geahndet werden können, oder eine Straftat, 
wenn Steuern in großem Ausmaß, banden-
mäßig, wiederholt oder mit Hilfe von Amts-
missbrauch hinterzogen werden, was mit 
hohen Geld-, aber auch mit Freiheitsstrafen 
von bis zu zehn Jahren sanktioniert werden 
kann. 

Die rechtliche Definition geht indes nicht 
ausdrücklich auf die Vorsätzlichkeit des 
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Verhaltens ein – der Sachverhalt ist auch 
erfüllt, wenn Informationen ohne Absicht 
fehlen oder sich als falsch erweisen. In der 
Praxis lässt sich allerdings in vielen Fällen 
nicht eindeutig entscheiden, ob bei Non-
compliance, also bei einer fehlerhaften 
Steuererklärung, ein vorsätzlicher Betrugs-
versuch vorliegt oder ein versehentlicher 
Fehler; dies wird verschärft durch die par-
tielle Ambiguität steuerrechtlicher Bestim-
mungen. Steuerlich relevante Sachverhalte 
lassen sich nicht immer eindeutig bestim-
men und umfassen häufig Grenzfälle, die 
von der Finanzbehörde, den Steuerberatern 
und den Steuerpflichtigen jeweils unter-
schiedlich bewertet werden. In einer Studie, 
in der reale Steuererklärungen nachträglich 
von mehreren Finanzbeamten unabhängig 
voneinander geprüft wurden, wichen die 
Ergebnisse der Fachleute in hohem Maße 
voneinander ab (vgl. Elffers 1991: 133ff.). 
1979 gaben sechs Prozent der US-Steuer
zahler ihr zu versteuerndes Einkommen 
überhöht an – vermutlich nicht mit Absicht 
(vgl. Roth/Scholz/Witte 1989: 50); simple 
Schreib- oder Rechenfehler summierten sich 
1992 immerhin auf 100 Mill. US-$ (vgl. IRS 
1996: 5). Es ist kaum damit zu rechnen, 
dass die Ambiguität in Deutschland ange-
sichts des komplexen Steuerrechts geringer 
ausfällt. 

Aus diesem Grund sind Begriffe wie Steu-
erhinterziehung, Steuerehrlichkeit usw. mit 

Vorbehalt zu bewerten: Steuerhinterziehung 
kann ebenso eine Folge versehentlichen 
Handelns sein wie Steuerehrlichkeit für 
(noch) nicht entdeckte Steuerhinterziehung 
stehen kann. Endgültig klären ließe sich dies 
nur auf Grundlage der Verfügbarkeit über 
sämtliche relevanten Informationen; dies 
erscheint gerade im Gefüge von gesetzlicher 
Bestimmung, behördlicher Festsetzung und 
individueller Entrichtung von Steuern un-
möglich. 

Auch das Ausmaß der Steuerhinterziehung 
ist eine unbekannte Größe. Im Jahr 2002 
erreichte die Summe der hinterzogenen 
und leichtfertig verkürzten Besitz- und Ver-
kehrsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, 
Grundsteuer u.a.) in Deutschland, die 
rechtskräftig abgeschlossenen Straf- und 
Bußgeldverfahren zugrunde liegt, einen Be-
trag von 834,5 Millionen € (vgl. Abb. 1); 
das entspricht einem Zuwachs von 28,5% 
im Vergleich zum Vorjahr (vgl. BMF 2003: 
7). Bei Zöllen und Verbrauchsteuern machte 
der Betrag insgesamt 67,2 Mill. €  aus. Bei 
den Besitz- und Verkehrsteuern ist der An-
teil der aufgedeckten Hinterziehungssumme 
seit den 70er Jahren enorm angestiegen. Es 
handelt sich indes lediglich um aufgedeckte 
Fälle –  die Dunkelziffer dürfte weitaus hö
her liegen. Verlässliche Angaben zum tat-
sächlichen Ausmaß der Steuerhinterziehung 
liegen aus verständlichen Gründen 
nicht vor; die in Medien kolportierten 

Schätzwerte sind vage und daher wenig  
nützlich. 

Empirischen Befunden zufolge ist Steuer-
hinterziehung weit verbreitet und baut auf 
einer langen Tradition auf. Darüber hinaus 
scheint sie bis zu einem gewissen Maß po
litisch und gesellschaftlich auch erwartet 
und toleriert zu werden. Die meisten Bürger, 
die sich der Steuerhinterziehung schuldig 
machen, hinterziehen nur kleine Beträge 
– die Angst vor Strafverfolgung ist groß. Ein 
weiterer Grund für eine begrenzte Toleranz 
von Steuerhinterziehung mag in Kosten-/
Nutzenabwägungen liegen: Intensive Steu-
erprüfungen sind auf Seiten der Finanzver-
waltung mit erheblichen Kosten verbunden. 
Eine perfekte und absolute Compliance ist 
somit u.U. gar kein realistisches steuerpoli-
tisches Ziel (vgl. Porcano 1988: 48).	

3	 Theoretische Ansätze 
zur Erklärung von 
Steuerhinterziehung

Eine allgemeingültige Theorie der Steuer-
hinterziehung, die gleichermaßen anerkannt 
und berücksichtigt wird, gibt es nicht. Steu-
erhinterziehung berührt eine Vielzahl ver-
schiedener Aspekte und die Bandbreite der 
forschungsleitenden Fragestellungen reicht 
von der Makroebene (volkswirtschaftlicher 
Schaden, gesellschaftliche Verbreitung etc.) 
bis zur Mikroebene (z.B. der individuelle 

Quellen: Eisenberg 1990: 734 (1972-87); BMF o.J.:7 (1997-98); BMF 2003: 7 (1999-2002); DM-Beträge (bis 2001) wurden auf 
Euro-Beträge umgerechnet; für 1988-96 liegen keine Daten vor. 
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Abb. 1: Ausmaß der nachgewiesenen Steuerhinterziehung in Deutschland
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Entscheidungsprozess). Sofern die Forschung 
überhaupt theoriegeleitet ist, bedienen sich 
die Angehörigen der beteiligten Disziplinen 
(vor allem Wirtschaftswissenschaften, Psy-
chologie, Soziologie und Sozialpsychologie) 
ihrer eigenen theoretischen Ansätze, die 
überdies in der Regel in verschiedene Schu-
len und Denkrichtungen ausdifferenziert 
sind. Aus der Vielfalt verfügbarer Theorien 
lässt sich indes eine Auswahl treffen, die da-
durch begründet wird, dass einige Ansätze 
bereits zur Untersuchung der Steuerhinter-
ziehung eingesetzt wurden, während sich 
andere aufgrund spezifischer Merkmale zur 
Verwendung anbieten.

Die Grundlage für die internationale wirt-
schaftswissenschaftliche Erforschung von 
Steuerhinterziehung bildet das so genannte 
ökonomische Standardmodell nach Alling-
ham und Sandmo aus den 1970er Jahren. Die 
Kritik an dem neoklassisch ausgerichteten 
rational choice-Modell führte teilweise zu 
einer Rückbesinnung auf die Steuerpsycho
logie von Schmölders, der bereits Ende der 
50er Jahre die interdisziplinäre Ausweitung 
des Untersuchungsbereiches von der Öko-
nomik hin zur Psychologie und Soziologie 
einleitete. Für die Analyse des Steuerverhal-
tens lassen sich aber auch andere Ansätze 
nutzen, wie etwa die prospect theory, die in 
den 80er Jahren vor dem Hintergrund der 
behavioral economics entwickelt wurde. 
Aus dem Bereich der Soziologie und Sozialps
ychologie eignen sich vor allem die Anomie-, 

Reaktanz- und Neutralisierungstheorie für 
die Untersuchung des Steuerwiderstandes. 
Die ausgewählten Ansätze können an die-
ser Stelle freilich nur in aller Kürze skizziert 
werden.

3.1	Ökonomische und wirt-
schaftspsychologische 
Erklärungsansätze

3.1.1	Das ökonomische 
Standardmodell

In einer viel beachteten theoretischen Analy-
se legten Michael G. Allingham und Agnar 
Sandmo den Grundstein für zahlreiche Stu-
dien zur Steuerhinterziehung (vgl. Alling-
ham/Sandmo 1972) und fassten dies formel-
haft zusammen in:

E[U] = (1−p) U (W−θX) + pU (W − θX − π 
(W − X))

(E[U]=Erwartungsnutzen, U=Nutzen, 
p=Entdeckungswahrsche in l i chke i t ,  
W=Einkommen ,  θ=S teue r sa t z , 
X=deklariertes Einkommen, π=Strafe)

Vereinfacht ausgedrückt wird demzufolge 
ein Steuerpflichtiger dann ein geringeres 
Einkommen deklarieren, wenn das Produkt 
aus der Entdeckungswahrscheinlichkeit und 
dem Strafmaß geringer ausfällt als die zu 
zahlenden Steuern; wenn das Produkt grö-
ßer ist als die Steuern, wird er keine Steuern 
hinterziehen. 

Das ökonomische Standardmodell betrach-
tet den Steuerpflichtigen als amoralischen 
homo oeconomicus, als rationalen Nutzen-
maximierer, und fokussiert auf den Faktor 
der Abschreckung, der in Form von Entde-
ckungswahrscheinlichkeit und Strafrisiko 
operationalisiert wird. Steuerhinterziehung 
steht nur in einer Form zur Verfügung, als 
geringer deklariertes Einkommen; Steuern 
und Strafen verhalten sich proportional 
und die Steuerprüfungs- bzw. Aufdeckungs-
rate wird als Konstante behandelt, d.h. die 
Wahrscheinlichkeit einer Prüfung ist für 
alle Steuerbürger gleich, ungeachtet ihres 
Einkommens oder anderer individueller 
Merkmale (vgl. Franzoni 1999: 57; Roth/
Scholz/Witte 1989: 83). Indes erhoben die 
Autoren auch keinen Anspruch auf vollstän-
dige Klärung des Hinterziehungsproblems, 
sondern wollten explizit nur erste Ansätze 
zu einer theoretischen und empirischen For-
schung liefern. 

Kritisiert wird an dem rational choice-An-
satz vor allem die Ausgrenzung moralischer 
und sozialer Faktoren. Das Modell erfuhr im 
Laufe der Zeit zahlreiche Modifikationen, 
wobei die elementaren Merkmale erhalten 
blieben, insbesondere die Grundlage der 
Erwartungsnutzentheorie (vgl. Alm 1998: 
10ff.). Zunehmend wurden ursprünglich 
vernachlässigte Indikatoren in ökonomische 
Modelle miteinbezogen, etwa die soziale 
Interaktion über Steuerhinterziehung, Un
ehrlichkeit, soziale Gebräuche und Fairness; 
diese Versuche sind nicht unumstritten und 
ihre Ergebnisse nicht immer eindeutig (vgl. 

Quellen: Schmölders (1958); Strümpel (1964); Forschungsstelle (1977-1999)
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Abb. 2: Bewertung des Steuersünders im Zeitvergleich
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Alm 1998: 12ff.; Torgler 2003: 89f.). Auch 
die Erweiterung des  ökonomischen Basis-
modells um soziale und moralische Fak-
toren scheint wenig erfolgversprechend und 
die Kritik ist beträchtlich:

„However, several decades of research demon-
strate that utility models are wrong in almost 
every detail.“ (Carroll 1989: 247)

„Insgesamt kann weder auf der Grundlage des 
einfachen Modells (...) noch seiner diversen Ver-
feinerungen erklärt werden, warum die Steuer-
zahler angesichts extrem geringer Entdeckungs-
wahrscheinlichkeiten und relativ geringer Straf-
sätze Steuern zahlen.“ (Bizer 2000: 8)

Aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit 
einer gründlichen Prüfung der Steuererklä-
rung ist das Entdeckungsrisiko heutzutage 
in der Tat sehr gering, in den USA wie auch 
in Deutschland (vgl. Alm 1998: 8; BRH 
2006: 14). Das sogenannte „Steuerzahler-
rätsel“ (vgl. Schmidtchen 1994: 189ff.) – 
warum trotz des niedrigen Risikos dennoch 
viele Bürger Steuern zahlen – lässt sich mit 
Hilfe des Standardmodells, demzufolge die 
Hinterziehungsrate deutlich höher ausfal-
len sollte, nicht lösen. Trotz der vielfältigen 
Modifikationen scheinen die ökonomischen 
Modelle zu viele relevante Faktoren auszu-
blenden (vgl. u.a. Schmidtchen 1994: 192ff.; 
Bayer/Reichl 1997: 61; Jonas/Heine/Frey 
1999: 162f.). Empirischen Befunden zufolge 
vermag die Abschreckungsdimension allein 
(Entdeckungswahrscheinlichkeit und Strafe) 
das individuelle Hinterziehungsverhalten 
nicht hinreichend zu erklären. 

3.1.2	Die Steuerpsychologie 

Bereits Mitte der 50er Jahre erweitert 
Günter Schmölders die bestehenden Mo-

delle und theoretischen Ansätze um finanz- 
und sozialpsychologische, politologische 
und soziologische Aspekte wie Steuermoral, 
Steuermentalität, soziale Normen, Chan
censtruktur, Persönlichkeitsmerkmale etc. 
(vgl. Schmölders 1953) und etabliert da-
mit die Disziplin der Steuerpsychologie in 
der Finanzwissenschaft. Mit Methoden der 
empirischen Sozialforschung, aufbauend 
auf empirisch fundierten Theorien der So-
zialpsychologie, verfolgt dieser Ansatz die 
Erklärung von Verhalten, Einstellungen,  
Emotionen und Motivationen der Steuer-
zahler gegenüber der Besteuerung. 

Ein zentraler Indikator der Steuerpsycho-
logie ist die Steuermentalität; sie umfasst 
grundsätzliche Einstellungen zum Steuersys-
tem, zu Steuerpflicht, Steuergerechtigkeit, 
Steuerehrlichkeit usw. und wird geprägt 
durch soziokulturell geprägte Einstellun-
gen, individuelle Persönlichkeitsmerkmale 
des Zensiten und politisch-institutionelle 
Bedingungen (vgl. Schmölders 1960: 70). 
Diese Grundeinstellungen gelten als tief ver-
ankert und ändern sich, wenn überhaupt, 
nur langsam (vgl. Schmölders 1970: 326). 

Die Steuermentalität beeinflusst die Steuer-
moral, die Einstellungen der Steuerpflichti-
gen zum Steuerdelikt. Unter Steuermoral ist 
also nicht wie bei der Steuermentalität die 
allgemeine Einstellung zur Steuer, sondern 
die Haltung zu steuerdeliktischen Verhal-
tensweisen zu verstehen, so dass von ihr 
mit größerer Wahrscheinlichkeit auf das 
entsprechende Verhalten geschlossen wer-
den kann (vgl. Schmölders 1960: 97ff). 
Die Steuermoral wird aus der moralischen 
Beurteilung des Steuersünders (vgl. Abb. 2) 
und der Bewertung ausgewählter Steuerde-

likte operationalisiert; der jeweilige Grad 
der Verurteilung soll Rückschlüsse auf das 
Steuerwiderstands- bzw. Hinterziehungsver
halten der Steuerpflichtigen erlauben. 

Steuermentalität und Steuermoral bilden 
eines der beiden Ursachenbündel, die laut 
Schmölders den Steuerwiderstand her-
vorrufen – das andere entsteht durch die 
Steuerbelastung, wobei nicht die objektive, 
sondern die subjektive Belastung entschei-
dend ist für das Ausmaß des Widerstandes: 
Das Steuerbelastungsgefühl wird durch den 
objektiven Steuerbetrag, viel stärker aber 
durch eine Fülle von psychischen Wahr-
nehmungsfiltern beeinflusst. So kann sich 
bereits die Benennung einer Steuer auf das 
Widerstandspotenzial auswirken, wenn 
statt einer neuen Steuer z.B. von einem ‚So-
lidaritätszuschlag‘ gesprochen wird. Von 
hoher Bedeutung ist auch die Merklichkeit 
der Steuer: Verbrauchsteuern sind in der 
Regel integrierter Bestandteil des Verkaufs-
preises und weisen so eine deutlich geringere 
Merklichkeit auf als Einkommensteuern. 
Das Belastungsgefühl hängt zudem von der 
sozialen Lage, der Einkommenshöhe, zu-
künftigen Erwartungen etc. des Zensiten 
ab: Gleich hohe Steuerbeträge müssen nicht 
gleich hohe subjektive Nutzeneinbußen zur 
Folge haben. 

Subjektive Steuerbelastung, Steuermentali-
tät und Steuermoral sind im steuerpsycho-
logischen Modell von Schmölders die rele-
vanten Größen, aus denen Steuerwiderstand 
erwächst (vgl. Abb. 3). Dieser Widerstand 
kann in legale Formen wie Steuervermei-
dung oder Steuerausweichung münden, aber 
auch in Steuerhinterziehung.

Abb. 3: Steuerwiderstand nach Schmölders/Hansmeyer 1980 
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3.1.3	Die prospect theory 

In Abgrenzung zum neoklassisch orien-
tierten ökonomischen Mainstream ent-
wickelten sich ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
die behavioral economics, die die Erkennt-
nisse von Kognitions- und Sozialpsycholo-
gie stärker berücksichtigen und konstatie-
ren, dass das Verhalten der Wirtschaftssub-
jekte psychischen, mentalen und neuronalen 
Restriktionen unterliegt. Informationen und 
kognitive Fähigkeiten liegen weder vollstän-
dig noch unbegrenzt vor, und Menschen 
streben nicht unbedingt nach der optimalen, 
sondern nach einer befriedigenden Lösung; 
manchmal bevorzugen sie sogar diejenige 
Lösung, die sich am leichtesten rechtfertigen 
lässt (Shafir 1993).

Daniel Kahneman erhielt 2002 den Nobel-
preis für die Integration psychologischer 
Erkenntnisse in die Ökonomik; die prospect 
theory, die er gemeinsam mit Amos Tversky 
bereits in den 80er Jahren entwickelte, er-
öffnet neue Blickwinkel auf die menschliche 
Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. 
Der Theorie zufolge bewerten Menschen 
z.B. Veränderungen ihres Wohlstandes nicht 
absolut, sondern stets in Abhängigkeit von 
einem Referenzpunkt (vgl. Kahneman/Tver-
sky [1984] 2000a: 3); des Weiteren wiegen 
Verluste aufgrund psychischer Faktoren in 
der Wahrnehmung schwerer als Gewinne 
in gleicher Höhe. Selbst wenn man sich der 
Tatsache bewusst ist, dass man einen Teil 
seines Gewinnes steuerlich abführen muss, 
empfindet man diesen Vorgang als Verlust, 
den man vermeiden möchte (Verlustaver-
sion). Kognitive Restriktionen sind die 
Ursache für eine Überbewertung geringer 
Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignis-
sen (vgl. Kahneman/Tversky [1979] 2000b: 
33ff.), was die Attraktivität von Lotterien 
und Versicherungen erklärt, aber auch die 
übermäßige Angst vor Steuerprüfungen.

Entscheidungen werden durch kontextuelle 
Rahmen (frames) geprägt (vgl. Kahneman/
Tversky [1984] 2000a: 11), mentale Struk-
turen, die der Repräsentation von Wissen 
dienen. Am Beispiel des Begriffes tax relief, 
der nicht nur Steuererleichterung bedeutet, 
sondern auch die Konnotationen Hilfe und 
Wohltat umfasst, zeigt Lakoff (2003), wie 
sich frames zur Kommunikation politischer 
Ziele nutzen lassen:

„On the day that George W. Bush took of-
fice, the words ‘tax relief’ started appearing 
in White House communiqués. Think for a 
minute about the word relief. In order for there 
to be relief, there has to be a blameless, afflicted 
person with whom we identify and whose af-

fliction has been imposed by some external 
cause. Relief is the taking away of the pain or 
harm, thanks to some reliever. (…)	  
The relief frame is an instance of a more gen-
eral rescue scenario in which there is a hero 
(the reliever), a victim (the afflicted), a crime 
(the affliction), a villain (the cause of affliction) 
and a rescue (the relief). The hero is inherently 
good, the villain is evil and the victim after the 
rescue owes gratitude to the hero. 	  
The term tax relief evokes all of this and more. 
It presupposes a conceptual metaphor: Taxes are 
an affliction, proponents of taxes are the causes 
of affliction (the villains), the taxpayer is the af-
flicted (the victim) and the proponents of tax 
relief are the heroes who deserve the taxpay-
ers’ gratitude. Those who oppose tax relief are 
bad guys who want to keep relief from the vic-
tim of the affliction, the taxpayer.	  
Every time the phrase tax relief is used, and heard 
or read by millions of people, this view of taxa-
tion as an affliction and conservatives as heroes 
gets reinforced.“ (Lakoff 2003; Hervorhebungen 
im Original) 

Ein weiterer Beitrag der prospect theory zur 
Untersuchung von Steuerhinterziehung be-
steht in der Schlussfolgerung, dass bei ver-
schiedenen Besteuerungsformen die Vorab
besteuerung mit nachträglichem Ausgleich 
vergleichsweise wenig Anreize zur Hinter-
ziehung liefert; Rückerstattungen durch die 
Steuerbehörde werden vom Zensiten jeden-
falls subjektiv als Gewinn bewertet und ri-
sikoaversiv behandelt. Steuernachforderun
gen seitens der Finanzämter hingegen 
werden vom Steuerpflichtigen als Verlust 
empfunden und erhöhen aufgrund der Ver-
lustaversion die Risikobereitschaft und die 
Anreize für Steuerhinterziehung. 

3.2	Soziologische und so-
zialpsychologische 
Erklärungsansätze

Auch wenn Steuerhinterziehung weit ver-
breitet und häufig als Kavaliersdelikt ver-
harmlost erscheint und sich seine strafrecht-
liche Ahndung deutlich von der des Betruges 
unterscheidet (vgl. Schmölders 1960: 100; 
Opp 1975: 148), so handelt es sich doch um 
ein Delikt. Delikte gelten aus soziologischer 
Sicht in der Regel als Fälle abweichenden 
Verhaltens. Die Untersuchung des abwei-
chenden Verhaltens, die Kriminologie und 
die Kriminalsoziologie haben eine Fülle von 
theoretischen Ansätzen und Konzepten her-
vorgebracht. Einige von diesen, wie etwa 
die biologischen und anthropogenetischen 
Theorien, gelten mittlerweile weithin als 
überholt; andere sind für die Untersuchung 
von Steuerhinterziehung ungeeignet, weil 
sie nicht ätiologisch ausgerichtet sind, em-
pirischen Überprüfungen nicht standhalten 
oder eher auf Subkulturen fokussieren (vgl. 

Lamnek 1979: 73; Opp 1975: 170). Die fol-
gende Auswahl beschränkt sich somit auf 
jene Theorien abweichenden Verhaltens, die 
zur Analyse der Hinterziehung von Einkom
mensteuer durch weitgehend normkonforme 
Bürger geeignet erscheinen. 

3.2.1	Die Anomietheorie

Die Anomietheorie geht zurück auf einen 
Begriff von Émile Durkheim zur Beschrei
bung eines normativen Zusammenbruchs, 
in dem eine regelkonforme Befriedigung von 
Bedürfnissen unmöglich ist; Hauptursachen 
für die Anomie sind die „Apotheose des 
Wohlstands“ (Durkheim [1897] 1966: 404) 
und die nahezu unbegrenzte Ausweitung des 
Marktes im fortgeschrittenen Kapitalismus. 

Erweitert wurde der Anomiebegriff durch 
Robert K. Merton, der bereits in den USA 
der 50er Jahre eine starke Diskrepanz zwi-
schen kulturellen Zielen einerseits und le-
gitimen Mitteln zur Erreichung dieser Ziele 
andererseits feststellt (vgl. Merton 1959: 
140ff.); der Zugang zu den legitimen Mit-
teln steht nicht allen Bürgern in gleichem 
Maße zur Verfügung, kann aber u.a. durch 
innovatives Verhalten (Stichwort ‚kreative‘ 
Buchführung) umgangen werden.

Die klassische Anomietheorie wird auch in 
der Institutionellen Anomietheorie (IAT) 
aufgegriffen (vgl. Messner/Rosenfeld 1997). 
Der IAT zufolge sind in der US-Gesellschaft 
die zentralen Institutionen aus dem Gleich-
gewicht geraten: Die Wirtschaft dominiert 
die übrigen Institutionen Politik, Familie 
und Bildung. Dies führt zur Abwertung sozi-
aler Rollen, zur Bevorzugung ökonomischer 
Rollen und zur Penetration zahlreicher Ge-
sellschaftsbereiche durch die ökonomische 
Eigenlogik. Die Menschen denken zuneh-
mend in wirtschaftlichen Begriffen; soziale 
Institutionen verblassen und verlieren an 
Attraktivität, bis die Menschen schließlich 
die Fähigkeit einbüßen, starke soziale Bin-
dungen zu entwickeln. Im wirtschaftlichen 
Alltag schlägt sich dies in der Marktanomie 
nieder und fördert Misstrauen, Unsicherheit 
und Zynismus gegenüber rechtlichen Regeln 
(Karstedt/Farrall 2006). 

„The special feature of American culture, howev-
er, is the extent to which money signifies success: 
it is the metric of success.“ (Messner 2003: 98f.)

Dies gilt nicht nur für die USA – auch in 
Deutschland ist Geld zum alleinigen Grad-
messer des Erfolgs geworden. Eine Schlüs-
selstellung nimmt das Einkommen ein, des
sen subjektive Bedeutung im Laufe der 90er 
Jahre deutlich gestiegen ist (Statistisches 
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Bundesamt 2000: 443f.). Die Besteuerung 
wirkt demgegenüber wie eine Bedrohung, da 
sie zu einer Verringerung des Einkommens 
führt, das als Bezugsgröße für materiellen 
Lebensstandard, Wohlstand, sozialen Status 
und letztlich auch für das Selbstkonzept oft 
von zentraler Bedeutung ist.

Die in der klassischen Anomietheorie pos-
tulierte starke Zielvalenz in der modernen, 
kapitalistischen Gesellschaft ist nach wie 
vor auf den finanziellen Erfolg hin ausge-
richtet. Dieser wird gefährdet durch die Be-
steuerung; finanzielle Vorteile, die sich z.B. 
durch Steuerhinterziehung ergeben, aber 
auch Widerstand gegen Staat oder Finanz
amt können eine starke Verhaltensrelevanz 
erreichen. Gerät eine Volkswirtschaft in 
eine Wachstumsschwäche oder Krise, dann 
verschärfen sich die Diskrepanzen zwischen 
Zielaspirationen und Erfüllungsmöglich-
keiten. Wenn Durkheim bereits in einer frü
hen Phase der kapitalistischen Gesellschaft 
Anomie als Normalzustand diagnostiziert 
(vgl. Durkheim [1897] 1966: 404), gilt dies 
erst recht für die heutige Globalisierungs
gesellschaft, in der die Dominanz der mate-
riellen Erfolgsziele deutlich gewachsen ist, 
andererseits aber ein immer größerer Teil 
der Bevölkerung vom Zugang zu legitimen 
Mitteln der Zielerreichung ausgeschlossen 
ist. Der Druck der sozialökonomischen 
Struktur auf die kulturelle Struktur verstärkt 
sich und löst Anomie aus. 

Die Anomietheorie bezieht sich auf die 
Erklärung abweichenden Verhaltens be
stimmter krimineller Delikte. So macht sich 
ein Steuerhinterzieher einer gesetzeswid-
rigen Handlung schuldig, doch bedeutet 
dies noch lange nicht, dass er auch dazu 
bereit ist, schwere Verbrechen zu begehen; 
er kann durchaus alle übrigen Regeln und 

Gesetze respektieren. Anomische Rahmen-
bedingungen begünstigen jedoch das Auf-
treten von Steuerhinterziehung. Der finan-
zielle ‚Verlust‘, der durch die Besteuerung 
zu entstehen droht, gefährdet das zentrale 
gesellschaftliche, positiv sanktionierte (ma-
terielle) Erfolgsziel und damit auch das indi-
viduelle Selbstkonzept.

Zusätzliche theoretische Ansätze haben die 
Anomietheorie weiterentwickelt. Die Theo-
rie der differenziellen Gelegenheiten betont, 
dass nicht nur der Zugang zu legitimen, 
sondern auch der zu illegitimen Mitteln der 
Zielerreichung sozialstrukturell differen
ziell verteilt ist (vgl. Cloward [1959] 1968: 
320f.). Nicht alle können gleichermaßen 
Steuern hinterziehen: Steuerpflichtige, deren 
Einkommen sich aus unterschiedlichen Ein-
kunftsarten (z.B. Gewerbebetrieb, selbstän
dige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung 
etc.) zusammensetzt, haben prinzipiell mehr 
Gelegenheit zur Steuerhinterziehung als 
jene, deren Einkommen nur aus dem quellen
besteuerten Lohn besteht.

Aus der Theorie der differenziellen Asso-
ziation wiederum lässt sich ableiten, dass 
Steuerhinterziehung – wie jedes andere 
Verhalten auch – erlernt wird, vorwiegend 
in Kommunikationsprozessen mit persön-
lichem Kontakt zu anderen Delinquenten, in 
denen Techniken, aber auch Motive, Ratio-
nalisierungen und Werte vermittelt werden 
(vgl. Sutherland [1947] 1968a und [1940] 
1968b). Wer erfolgreich Steuern hinterzie-
hen möchte, muss über spezifische steuer
relevante Kenntnisse verfügen, über ein 
Minimum an Steuerkompetenz, das es ihm 
ermöglicht, die Hinterziehung so zu prak
tizieren, dass sie möglichst erst gar nicht 
die Aufmerksamkeit der Finanzbehörden 
auf sich zieht. Zum Steuerdelikt kommt es, 
wenn die positiven Einstellungen zur Steu-
erhinterziehung die negativen überwiegen. 
Die theoretischen Ansätze zur differenziellen 
Identifikation und differenziellen Verstär-
kung erweitern das Konzept dahingehend, 
dass Lernprozesse nicht zwangsläufig einen 
direkten persönlichen Kontakt benötigen, 
sondern auch über Bezugsgruppen und Me-
dien vollzogen werden können (vgl. Lamnek 
1979: 195ff.). 

Medien berichten ausgiebig über Steuerhin-
terziehung in allen gesellschaftlichen Krei-
sen, auch auf höchsten Ebenen, etwa bei 
Politikern, denen im Allgemeinen eine Art 
Vorbildfunktion zugeschrieben wird. Das 
anomische Umfeld fördert die Entstehung 
von Teufelskreisen: Schlechte Vorbilder tra-
gen zu einem allgemeinen Verfall der Steuer-

moral bei, der sich in allen gesellschaftlichen 
Schichten ausbreitet (‚Volkssport‘); dies wie-
derum regt andere erst an, sich jene Selbst-
bedienungsmentalität anzueignen, die sie 
in der Gesellschaft zunehmend festzustellen 
glauben.

3.2.2	Die Neutralisierungstheorie

Eine zentrale Annahme der Neutralisie-
rungstheorie lautet, dass Delinquenten, die 
ein Gesetz übertreten, nicht notwendiger-
weise Recht und Gesetz insgesamt in Fra-
ge stellen, sondern die herrschende soziale 
Ordnung durchaus in Teilen anerkennen 
(vgl. Sykes/Matza 1957). Um das Selbstbild 
einer vertrauenswürdigen, normkonformen 
Person aufrechterhalten zu können, bedie-
nen sie sich einer Rationalisierung, die die 
Regelverletzung rechtfertigt; dies geschieht 
mit Hilfe von Neutralisierungstechniken, 
die den Charakter des Normverstoßes ver-
neinen oder legitimieren oder aber die Ver
antwortung dafür delegieren.

Neutralisierungstechniken sind keine de-
linquente oder pathologische Erscheinung, 
sondern „common as breathing“ (Maruna/
Copes 2005: 286) und dienen der Verdrän-
gung oder Rationalisierung schmerzhafter 
oder unerfreulicher Episoden des Lebens. 
Die kognitive Psychologie erklärt mit Hil-
fe von Neutralisationen sowohl kriminelle 
Aktivitäten als auch das individuelle Verhal-
ten bei der Konstruktion des Selbstkonzepts. 
Nach der kognitiven Dissonanztheorie stre-
ben Individuen nach einem konsistenten, sta
bilen Selbstbild. Steuerhinterziehung kann 
mit allgemein akzeptierten bzw. tolerierten 
Verleugnungen neutralisiert werden, um eine 
Übereinstimmung mit dem ursprünglichen 
(gesetzestreuen) Selbstkonzept wiederher
zustellen. Neutralisierungstechniken zur 
Steuerhinterziehung können sein:

1.	 Behauptung der Normalität: Der Delin-
quent betont, dass jeder Steuerpflichtige 
Steuern hinterzieht – seit jeher und in al-
len Schichten.

2.	 Ablehnung der Verantwortung: Der De-
linquent begründet sein Verhalten mit 
Verweis auf die komplizierten, unüber-
sichtlichen Steuergesetze, die überhöhte 
Steuersumme – ‚die Umstände sind 
schuld‘. 

3.	 Verleugnung des Schadens: Der Delin-
quent behauptet, es sei kein wirklicher, 
schon gar kein großer Schaden entstan-
den. 

Abb. 4: Steuerhinterziehung nach der Reak-
tanztheoriegangspunkt ist der Zustand des unbesteuerten 

Einkommens, d.h. der Zustand uneingeschränk-
ter Verfügbarkeit über das unverkürzte Einkom-
men. Löst die Besteuerung des Einkommens 
beim Steuerpflichtigen Reaktanz aus, so emp-
findet er die Besteuerung als illegitime Ein-
schränkung seiner ökonomischen Freiheit. Die 

aus, wenn z.B. die Be-
steuerung als legitim bewertet, den Finanzbe-
hörden hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben 
oder starke negative Sanktionen befürchtet wer-
den; in diesen Fällen wird die Besteuerung ak-
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4.	 Verleugnung des Opfers: Der Delinquent 
betrachtet sich als eigentliches Opfer, das 
vom Täter Staat ausgebeutet werde.

5.	 Berufung auf höhere Instanzen: Der De-
linquent behauptet, er handle nicht aus 
Eigennutz, sondern im Sinne anderer (Fa-
milie, Unternehmen, Mitarbeiter etc.); er 
müsse gegen Gesetze verstoßen, um die 
Interessen der Hilfebedürftigen zu schüt-
zen.

6.	 Betonung der Ausnahme: Der Delinquent 
macht geltend, er sei ein ehrenhafter, ge-
setzestreuer Bürger und sein Vergehen sei 
lediglich ein Ausrutscher.

3.2.3	Die Reaktanztheorie

Die zentrale Annahme der Reaktanztheo-
rie lautet: Bei (drohendem) Kontrollverlust 
besteht das primäre Verhaltensziel darin, 
das ursprüngliche Kontrollniveau zurück
zugewinnen (vgl. Brehm 1966). Reaktanz 
ist ein emotionaler Spannungs- und Mo
tivationszustand, der als Resultat einer als 
illegitim bewerteten Freiheitseinschränkung 
eintritt und auf eine Wiederherstellung 
der Freiheit zielt. Auslöser für Reaktanz 
können psychischer Druck (z.B. Dro-
hung) oder die Einschränkung konkreter  
(Wahl-)Freiheiten in bestimmten Situationen 
(z.B. infolge Angebotsverknappung, struk
tureller Einengung, Verbote etc.) sein. 

Abb. 4 zeigt die Entstehung von Steuerhinter
ziehung aus Sicht der Reaktanztheorie: 
Ausgangspunkt ist der Zustand des unbe
steuerten Einkommens, d.h. der Zustand un
eingeschränkter Verfügbarkeit über das un
verkürzte Einkommen. Löst die Besteuerung 
des Einkommens beim Steuerpflichtigen Re
aktanz aus, so empfindet er die Besteuerung 
als illegitime Einschränkung seiner ökonomi
schen Freiheit. Die Reaktanz bleibt jedoch 
aus, wenn z.B. die Besteuerung als legitim 
bewertet, den Finanzbehörden hohe Glaub
würdigkeit zugeschrieben oder starke nega-
tive Sanktionen befürchtet werden; in diesen 
Fällen wird die Besteuerung akzeptiert oder 
zumindest – nolens volens – hingenommen. 

Reaktanz kann sich zum einen in kognitiven 
Strategien äußern, die der subjektiven Legi-
timation der eigenen Steuerpflicht dienen: 
Die Einkommenseinbußen werden beklagt, 
ohne dass es zu Widerstand oder Hinter-
ziehung kommt, oder der Steuerpflichtige 
fügt sich in das Unvermeidliche bzw. tröstet 
sich damit, dass es anderen Steuerzahlern 
auch nicht besser geht. Reaktanz kann aber 
auch zu konativen Strategien führen: Dann 

kommt es zum verhaltenswirksamen Steuer-
widerstand und der Steuerpflichtige reagiert 
mit Umgehung, Vermeidung oder Hinter-
ziehung von Steuern, um den vorherigen 
Einkommenszustand zumindest teilweise 
wiederherzustellen bzw. sich diesem im 
Rahmen seiner Möglichkeiten anzunähern. 
Kognitiver und konativer Steuerwiderstand 
können auch kombiniert auftreten.

Damit Reaktanz überhaupt ausgelöst wird, 
muss eine spezifische Reaktionsschwelle 
überschritten werden; diese dürfte abhängig 
sein von der absoluten oder relativen Höhe 
des Steuerbetrages in Relation zum Gesamt-
betrag des verfügbaren Einkommens, aber 
auch von der Motivation und insbesondere 
von den mit der Besteuerung assoziierten 
Emotionen: Je höher, überraschender und 
massiver die Besteuerung wahrgenommen 
wird und je weniger legitim sie erscheint, 
umso größer die Wahrscheinlichkeit und 
umso höher das Ausmaß der Reaktanz. Die 
Massivität, mit der die Finanzbehörde z.B. 
die Besteuerung fest- und durchsetzt, kann 
zwar Reaktanz auslösen – umgekehrt aber 
können harte Bestrafungen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf die Tat folgen, Reak
tanz auch unterbinden. 

Die Reaktanz ist zudem abhängig von der 
subjektiven Entscheidungskompetenz: 
Schätzt man die eigene Kompetenz in steu-
erlichen Fragen hoch ein, so ist die Reaktanz 
ceteris paribus deutlich höher als in Fällen, 
in denen sich die Steuerpflichtigen wenig in-
formiert und unsicher fühlen. Und auch bei 
der kognitiven Wahrnehmung der Entschei-
dungssituation ist zu beachten, dass nicht 
die objektiven Situationsmerkmale, sondern 
ihre subjektive Bewertung zur Reaktanz 
führen.

4	 Schlussbemerkungen

Steuerhinterziehung ist ein komplexes 
Verhalten, das sowohl rationale wie auch 
emotionale Entscheidungskomponenten 
aufweist und wirtschaftliche, rechtliche, po-
litische, soziale, psychische und moralische 
Dimensionen umfasst. 

Nicht alle diese Dimensionen müssen 
zwangsläufig bei jedem Steuerpflichtigen 
im Entscheidungsprozess für oder gegen 
Hinterziehung zum Tragen kommen. Es 
gibt den Verhaltenstypus, bei dem rationale 
Abwägungen dominieren und moralische 
Aspekte nahezu vollständig ausgeblendet 
werden. Steuerhinterziehung kann aber 
auch als eine Art Spiel gegen Staat oder Fi-
nanzamt aufgefasst werden, bei dem Risiko

bereitschaft und Steuerkompetenz von 
großer Bedeutung sind. Wieder andere legen 
allein aus Gründen der Loyalität oder poli-
tischen Überzeugung eine vorbildliche Steu-
ermoral an den Tag, ohne dass es rechtlicher 
Rahmenbedingungen bedarf. 

Somit existiert weder der Steuerhinterzieher 
noch die Erklärung zu diesem Verhalten. 
Doch wenn man die Aussagen der skizzierten 
theoretischen Ansätze zusammenfasst, lässt 
sich ableiten, dass die Ökonomisierung der 
Lebenswelt – insbesondere die Verherrli-
chung von Wohlstand als Erfolgskriterium 
par excellence – bei gleichzeitig weit verbrei-
teter Regellosigkeit und Verharmlosung von 
Steuerdelikten (‚Kavaliersdelikt‘) günstige 
sozialökonomische Rahmenbedingungen 
für Steuerhinterziehung schafft. Steuermoral 
und Compliance erscheinen zunehmend als 
bloße Anachronismen. Steuern werden als 
illegitime, überhöhte Belastungen dargestellt 
und ausschließlich mit negativen Assoziati-
onen verknüpft; diese Botschaft wird durch 
andauernde Wiederholung seitens Politiker, 
Unternehmer oder Medien psychisch ver-
stärkt. Der Staat, der sich mit seiner Steu-
erforderung dem finanziellen Gewinn in 
den Weg stellt, erscheint in diesem Zusam-
menhang als ‚Leviathan‘; nur noch eine ‚Ver
schlankung‘ kann diesen gefräßigen und un-
ersättlichen Staat retten. Derartige Frames 
prägen die Wahrnehmung und Bewertung 
des Steuersystems, die Steuermentalität und 
damit am Ende auch die Steuermoral. 

Positive Konnotationen wie etwa Sinn und 
Zweck von Steuern werden dagegen so gut 
wie gar nicht thematisiert und verblassen. 
Obwohl die durchschnittliche Einkom-
mensteuerbelastung in Deutschland über 
die Jahre hinweg deutlich gesunken ist (vgl. 
BMF 2008: 53) und im internationalen Ver-
gleich nicht die Steuern, sondern die Sozial-
abgaben relativ hoch ausfallen, sind die tax 
frames und damit auch Steuermentalität und 
Steuermoral von negativen Eindrücken ge-
prägt. Vor diesem Hintergrund ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass die Besteuerung 
Reaktanz auslöst; viele Zensiten reagieren 
vor allem dann mit Widerstand, wenn sie 
glauben, dass nur sie Steuern zahlen, wäh-
rend andere sich dieser Pflicht entziehen 
(‚Volkssport‘). Frames, die einerseits die 
Steuern mit negativen Assoziationen bele-
gen und andererseits Steuerdelikte verharm-
losen, erleichtern auch die Neutralisation 
beim individuellen Entscheidungsprozess 
des Steuerpflichtigen – der Gesetzesverstoß 
fällt leichter, wenn er mit Argumenten wie 
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Das machen doch alle oder Die Gesetze sind 
schuld scheinbar legitimiert werden kann.

Doch nicht alle Steuerpflichtigen haben 
gleiche Zugangschancen zu steuerlichen De-
likten. Bestimmte Berufsgruppen und Ein-
kunftsarten weisen bessere Gelegenheiten 
zur Steuerhinterziehung auf. Zudem sind 
gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten vonnö-
ten, um Steuern erfolgreich hinterziehen zu 
können; diese werden ebenso wie die delin-
quenten Werte in Lernprozessen vermittelt. 

Wer sich zur Steuerhinterziehung ent-
schließt, muss damit rechnen, dass sein 
Verhalten entdeckt und bestraft wird. Die 
entsprechenden Risiken und Rahmenbedin-
gungen werden aber nicht rational beurteilt, 
sondern aufgrund kognitiver und mentaler 
Restriktionen verzerrt. So wird das de facto 
vergleichsweise geringe Entdeckungsrisiko 
in der Regel überhöht eingeschätzt, und die 
Verlustaversion ist dafür verantwortlich, 
dass verschiedene Besteuerungsarten mal 
risikofreudiges (bei Steuernachforderungen) 
und mal risikoaversives Verhalten (bei 
Vorabbesteuerung) auslösen, selbst wenn 
der fragliche Steuerbetrag in beiden Fällen 
gleich hoch ist. 

Steuerhinterziehung ist kein ein-, sondern 
ein mehrdimensionales Verhalten. Die 
Folgerungen aus den verschiedenen theo-
retischen Ansätze stellen Facetten dar, die 
zusammengenommen ein relativ umfas-
sendes Bild der Steuerhinterziehung, ihrer 
Rahmenbedingungen, Motivationen und 
Rechtfertigungen widerspiegeln und darü-
ber hinaus nachvollziehen lassen, wie man 
einen Gesetzesverstoß mit einem intakten 
Selbstbild, einem ‚reinen Gewissen‘ in Ein-
klang zu bringen vermag. 

Welche Ergebnisse demgegenüber rund fünf 
Jahrzehnte empirischer Forschung zusam-
mentragen konnten und welches Bild der 
Steuerhinterziehung sich auf einer quanti-
tativen Grundlage zeichnen lässt, ist Gegen-
stand des zweiten Teils dieses Aufsatzes, der 
in der nächsten Ausgabe der Neuen Krimi-
nalpolitik erscheint.

Der Autor arbeitet an der Forschungs-
stelle für empirische Sozialökonomik  
Klosterstr. 1, 50931 Köln
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